
 

Seite 1 von 4 

 

 
 
 
 
 

Endabgestimmte Fassung der Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung („LuFV“):  
Qualitätsverfall der Eisenbahninfrastruktur 
vorprogrammiert 
 
01.12.2008 



Die BAG-SPNV ist die Interessenvertretung der Bestellerorganisationen:  Wir organisieren den Informationsaustausch 
zwischen unseren Mitgliedern, erarbeiten Konzepte für die Weiterentwicklung des SPNV, vertreten die Interessen der 
Aufgabenträger des SPNV gegenüber Politik, Öffentlichkeit, Verkehrsunternehmen und Verbänden und beraten den 
Bund, die Länder, Zweckverbände, Parlamente und Behörden zu allen Fragen des SPNV. 
 

  

Seite 2 von 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Berlin, 01.12.2008 
 

Endabgestimmte Fassung der Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung („LuFV“): 
Qualitätsverfall der Eisenbahninfrastruktur 
vorprogrammiert 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und die Deutsche 
Bahn AG haben am 11.11.2008 die Verhandlungen über die Leistungs- und Fi-
nanzierungsvereinbarung zur Eisenbahninfrastruktur der DB abgeschlossen. 
Bundesverkehrsminister Tiefensee spricht vom "Beginn eines neuen Zeitalters", 
die DB von einem Garant für eine "zuverlässige und leistungsfähige Schieneninf-
rastruktur".  
 
Diese Beurteilungen sind aus Sicht der Bundesarbeitsgemeinschaft Schienen-
personennahverkehr (BAG-SPNV) nicht gerechtfertigt. Tatsächlich beseitigt der 
im Dezember zum Beschluss durch den Bundestag anstehende Vereinbarungs-
entwurf die wesentlichen Kritikpunkte der BAG-SPNV vom 13.05.2008 und ande-
rer Marktteilnehmer nicht. Im Gegenteil: Die Regelungen werden dazu führen, 
dass die Qualität vor allem der ausschließlich durch den Regionalverkehr genutz-
ten Strecken zukünftig weiter abnehmen wird.  
 
 
Unsere Hauptkritikpunkte 
 
·  Eigenanteil der Infrastrukturbetreiber an der Insta ndhaltung zu gering 
Die DB AG darf ihre Eigenanteile für die Instandhaltung während der Laufzeit der 
LuFV von heute 1,25 Mrd. Euro auf 1,0 Mrd. Euro pro Jahr verringern (§ 4 LuFV). 
In Verbindung mit den unzureichenden Qualitätsvorgaben und Kontrollmöglich-
keiten wird dies dauerhaft den bestehenden Instandhaltungsrückstau gerade im 
Regionalnetz verstärken. Die Möglichkeit der Absenkung dieses Eigenanteils 
muss rückgängig gemacht, zumindest aber nachprüfbare Voraussetzungen ge-
bunden und unter Zustimmungsvorbehalt des Bundes gestellt werden. 
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·  Netzinfrastruktur insgesamt unterfinanziert 
Der jährliche Infrastrukturbeitrag des Bundes in Höhe von 2,5 Mrd. Euro ist nach 
Ansicht maßgeblicher Verbände und der DB AG selbst zu gering, um den lang-
fristigen Erhalt der Infrastruktur in heutigem Umfang und der heutigen Qualität 
sicher zu stellen.  
Dies ist insbesondere kritisch, da zu Beginn der Geltungsdauer der LuFV weder 
ein wirksames Anreizsystem zur Verringerung von Störungen wirksam sein wird, 
noch eine effiziente und auf die Vorgaben der LuFV abgestimmte Regulierung 
der Nutzungsentgelte greift. In der Folge erhalten die Betreiber der unterfinanzier-
ten Infrastruktur den Anreiz, entweder das Netz verfallen zu lassen oder die Nut-
zungsentgelte zu erhöhen. Die Ansicht des Bundes, diese LuFV und die derzeiti-
gen Regulierung führten bereits zu einer angemessenen Begrenzung der Tras-
senpreise, ist irrig.  
 
·  Qualitätskriterien nicht regional differenziert 
Die Vorgaben, das Reporting und die Sanktionierung zu Qualitätsmerkmalen der 
Infrastruktur sind unzureichend und beziehen sich auf das Gesamtnetz. Damit 
kann die LuFV eine Strategie der DB Netz AG, die Rennstrecken zu verbessern 
und das Regionalnetz verkommen zu lassen, nicht verhindern. Lediglich das oh-
nehin umstrittene Merkmal „theoretischer Fahrzeitverlust“ unterscheidet zwischen 
den immer noch hoch aggregierten Netzkategorien; zur effizienten Steuerung der 
Netzqualität wären dagegen strecken- oder teilnetzbezogene Vorgaben zu allen 
Parametern notwendig. 
 
·  Qualitätskriterien unzureichend definiert 
Die durch die Infrastrukturbetreiber zu erbringende Gegenleistung wäre für das 
Netz mindestens in Form der primären Parameter Kapazität , Umfang und Ge-
schwindigkeit, für die Stationen in Form der fahrgastrelevanten Ausstattungs-
merkmale exakt zu beschreiben. Das verwendete Qualitätskriterium des theoreti-
schen Fahrzeitverlustes ist ungeeignet zur Messung des mängelbedingten Ge-
schwindigkeitsverlustes und setzt Fehlanreize nur Nichtbeseitigung kurzer Lang-
samfahrstellen mit großen Auswirkungen auf die fahrbaren Geschwindigkeiten. 
Im Bereich der Stationen ist die Ausgestaltung der Qualitätskriterien noch nicht 
einmal abgeschlossen.   
 
·  Fehlende Mittel für Ersatzinvestitionen im regional en Bestandnetz 
§ 8.7 legt fest, dass lediglich 20 Prozent der Mittel für Ersatzinvestitionen im Be-
standsnetz für den Nahverkehr zu verwenden sind, was offensichtlich dessen 
Bedeutung keinesfalls gerecht wird.  
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§ 8.7 erfasst zudem systemfremd auch die SPNV-relevanten Neu- und Ausbau-
maßnahmen, die ebenfalls aus den 2,5 Mrd. € für das Bestandsnetz finanziert 
werden sollen. Für diese Vermischungen gibt es keinen sachlichen Grund. Die 
LuFV-Mittel sind auch lt. DB AG schon für die Ersatzinvestitionen unzureichend, 
erst recht bestehen keine Reserven für Neu- und Ausbaumaßnahmen. Die LuFV 
bedeutet daher auch aufgrund fehlender Unterbindungsmechanismen Einsparun-
gen zu Lasten des Neu- und Ausbaus im SPNV. Oder es fehlt Geld für Ersatzin-
vestitionen, eine schleichende Verschlechterung der Netzqualität wäre vorpro-
grammiert. Ein Ersatz durch Landesmittel kommt angesichts der klaren Zustän-
digkeitsverteilung nicht in Betracht. Den Ländern wurden zudem ausdrücklich 
echte Mitspracherechte in Bezug auf die Infrastruktur vom Bund abgesprochen. 
Wichtige Projekte in allen Ländern sind auf dieser Grundlage gefährdet. 
 
Sofern an der Regelung im Rahmen der LuFV festgehalten wird, müssen Maß-
nahmen für Verbesserungen im SPNV künftig für die DB verbindlich sein. Die 
Verwendung soll nach Anlage 8.7 zwar gesondert ausgewiesen werden, es muss 
aber auch sichergestellt werden, dass der Infrastrukturzustandsbericht zeitnah 
den Ländern zugeht, um Abweichungen festzustellen und eine Nichtumsetzung 
muss Sanktionen auslösen. Zur Vermeidung einer deutlichen Unterfinanzierung 
der LuFV insgesamt, wäre zudem der Bundesanteil für Ersatzinvestitionen der 
LuFV entsprechend aufzustocken. 
 
 
Folgerung 
 
Der bisher vorliegende Entwurf der LuFV weist  immer noch gravierende Mängel  
auf, welche die Effizienz dieses Instrumentes stark beeinträchtigen. Damit ver-
bunden erhalten die Infrastrukturbetreiber der DB erhebliche Fehlanreize, Infra-
strukturentwicklung und -betrieb einseitig an ihren  unternehmerischen Ziel-
setzungen zu optimieren und Gemeinwohlinteressen zu  vernachlässigen .  
 
Für einen verantwortungsbewussten Umgang mit einem derart bedeutsamen 
Thema, reicht es nicht aus, Verhandlungsergebnisse vorzulegen, konstruktive 
Kritik weitgehend zu ignorieren, weitere Erörterungen für unnötig zu erklären, nur 
um festzustellen, damit sei formal Benehmen zwischen Bund und Ländern herge-
stellt.  
Für den Fall, dass die letzte Anhörung sowie die Ausschussberatungen zu keinen 
grundlegenden Verbesserungen mehr führen werden, ist es noch wichtiger, die 
Wirksamkeit der LuFV permanent fachlich zu überprüf en und die Vereinba-
rung weiter zu entwickeln. In diesen Prozess sind a uch die Länder und Auf-
gabenträger des SPNV als maßgeblich Betroffene geei gnet einzubinden.   


